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Mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über folgende Themen: 
 

1. Abzinsungspflicht für den Bilanzansatz unverzinslicher Gesellschafterdarlehen 

2. Bei sog. Aufwandsspenden sind besondere Anforderungen zu beachten, um die Haftung zu vermeiden 

3. Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei leer stehenden Wohnungen 

4. Belegvorlage gehört zur ordnungsgemäßen Nebenkostenabrechnung 

5. BFH erweitert Aufteilung von Aufwendungen für gemischt veranlasste Reisen 

ASAGO 
Steuerberatungsgesellschaft 
Lenbachstr. 1   22607 Hamburg 

Termine April 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung Scheck 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 12.4.2010 15.4.2010 7.4.2010 

Sozialversicherung 28.4.2010 entfällt entfällt 

 

http://www.wilke-ostermann.de
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1. Abzinsungspflicht für den Bilanzansatz un-
verzinslicher Gesellschafterdarlehen 

Unverzinsliche Gesellschafterdarlehen mit einer Lauf-
zeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich abzu-
zinsen. Bei einer unbefristeten Laufzeit ist wirtschaft-
lich betrachtet auf die Umstände des Einzelfalls abzu-
stellen. Auf eine formale Kündigungsmöglichkeit 
kommt es nicht an. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz 
beträgt 5,5 %. 

Es findet keine Differenzierung zwischen Gesellschaf-
ter- und Fremddarlehen statt. Daher sind die vorste-
henden Grundsätze auch auf eigenkapitalersetzende 
Darlehen anwendbar. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs) 

2. Bei sog. Aufwandsspenden sind besondere 
Anforderungen zu beachten, um die Haftung 
zu vermeiden 

Steuerbegünstigte Zuwendungen (Spenden) können 
nicht nur in Geld, sondern auch als Sachspende oder 
Aufwandsspende erfolgen. Voraussetzung für den 
Sonderausgabenabzug einer Aufwandsspende ist, 
dass der „Spender“ einen vertraglichen oder sat-
zungsmäßigen Anspruch auf Erstattung der Aufwen-
dungen hat und er auf diesen Anspruch verzichtet. 

Beispiel: Ein Bürger stellt einer Organisation sein 
Fahrzeug unentgeltlich für mildtätige Zwecke zur Ver-
fügung. Die von ihm getragenen anteiligen Kosten für 
die Fahrten betragen 400 €. Laut Satzung der mildtäti-
gen Organisation hat der Bürger Anspruch auf Erstat-
tung der Kosten. Der Bürger verzichtet nachträglich 
auf die Erstattung der Kosten. Der Aufwandsverzicht 
stellt in Höhe von 400 € eine abzugsfähige Spende 
dar. 

Das Finanzgericht München stellt einige Anforderun-
gen an die Abzugsfähigkeit von Aufwandsspenden: 

- Sog. Aufwandsspenden können steuerrechtlich 
als reguläre Spenden zu berücksichtigen sein, so-
fern beim Spender nachweislich eine tatsächliche 
Vermögenseinbuße durch den Verzicht auf den 
Ersatz von Aufwendungen eintritt. 

- Aufwendungen, die (auch) im eigenen Interesse 
des Zuwendenden getätigt werden, fehlt das für 
den Spendenabzug zwingend erforderliche Ele-
ment der Uneigennützigkeit. 

- Zwischen den Beteiligten müssen ernstlich ge-
wollte, klare, eindeutige und widerspruchsfreie 
Abmachungen vorliegen; die einzelnen Verträge 
und Willenserklärungen müssen ihrem Inhalt ent-
sprechend durchgeführt werden. 

- Die Spendenbescheinigung ist für das Jahr des 
Verzichts und nicht für das Jahr des Entstehens 
der Aufwandsersatzansprüche zu erteilen. 

Der Bundesfinanzhof wird sich mit diesem Fall noch 
beschäftigen müssen. 

 
Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
unrichtige Spendenbescheinigung ausstellt, haftet für 
die entgangene Steuer. Außerdem haftet, wer veran-
lasst, dass die Spenden nicht für die bescheinigten 
begünstigten Zwecke verwendet werden. Die Haf-
tungsschuld beträgt aus Vereinfachungsgründen ein-
heitlich 30 % (bis 2006: 40 %). Auf die tatsächliche 
Höhe der Steuerminderung beim Spender kommt es 
nicht an. 

3. Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei 
leer stehenden Wohnungen 

Aufwendungen für eine leer stehende Wohnung kön-
nen als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar 
sein. Voraussetzung ist jedoch, dass der Eigentümer 
eine Einkünfteerzielungsabsicht hat, die nachzuweisen 
ist. Bei länger leer stehenden oder renovierungsbe-
dürftigen Wohnungen muss ein zeitlicher Zusammen-
hang zwischen der späteren Vermietung oder Reno-
vierung erkennbar sein. Indizien für die Vermietungs-
absicht können z. B. Inserate in einer Zeitung, Vermie-
tungsangebote im Internet oder die Beauftragung ei-
nes Maklers sein. Ist eine solche Vermietungsabsicht 
nicht erkennbar, können Verluste wegen fehlender 
Einkünfteerzielungsabsicht nicht berücksichtigt wer-
den. 

Umfasst ein Objekt mehrere Wohnungen, müssen die-
se Voraussetzungen für jede einzelne Wohnung nach-
gewiesen werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

4. Belegvorlage gehört zur ordnungsgemäßen 
Nebenkostenabrechnung 

Solange ein Vermieter keine ordnungsgemäße Ab-
rechnung über die angefallenen Betriebskosten er-
stellt, steht dem Mieter grundsätzlich ein Zurückbehal-
tungsrecht an den laufenden Nebenkostenvorauszah-
lungen zu. Nichts anderes gilt, wenn der Vermieter die 
Nebenkosten zwar abgerechnet hat, die Belege jedoch 
nicht vorlegt. Die fehlende Bereitschaft eines Vermie-
ters, dem Mieter die Belege über die Betriebskosten 
vorzulegen, führte dann auch zu einem vor dem 
Landgericht Bonn geführten Streit. 

Nach Ansicht des Gerichts hat der Mieter einen An-
spruch auf Vorlage der Belege. Er kann den Vermieter 
gerichtlich zwingen, Kopien der Belege, ggf. gegen 
Kostenerstattung, herauszugeben. Denn der Vermieter 
ist beweispflichtig für das Entstehen von Nebenkosten 
im Abrechnungszeitraum. Gleichwohl kann der Mieter 
die Nebenkosten nicht in vollem Umfang bestreiten, 
nur weil der Vermieter keine Belege für die entstande-
nen Kosten vorlegt. Er hat vielmehr die Pflicht, zu-
nächst die Belege einzusehen, um dann ggf. die Höhe 
der Kosten anzufechten. 
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Die Frage, ob in einem laufenden Mietverhältnis eine 
„Saldoklage“ auf Auszahlung eines Guthabens in Höhe 
der geleisteten Vorauszahlungen erhoben werden 
kann, wenn der Vermieter seiner Verpflichtung zur Be-
legvorlage nicht nachkommt und somit hinsichtlich der 
abgerechneten Nebenkosten beweispflichtig bleibt, ist 
bisher höchstrichterlich noch nicht entschieden. Des-
halb ließ das Gericht die Revision zur nächsthöheren 
Instanz zu. 

5. BFH erweitert Aufteilung von Aufwendungen 
für gemischt veranlasste Reisen 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat mit Be-
schluss vom 21. September 2009 GrS 1/06 seine 
Rechtsprechung zur Beurteilung gemischt (beruflich 
und privat) veranlasster Aufwendungen geändert und 
deshalb Aufwendungen für gemischt veranlasste Rei-
sen in größerem Umfang als bisher zum Abzug als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten zugelassen. 

Im Streitfall hatte der Kläger, der im Bereich der In-
formationstechnologie beschäftigt und anschließend 
als "EDV-Controller" tätig war, eine Computer-Messe 
in Las Vegas besucht. Finanzamt und Finanzgericht 
waren der Auffassung, von den sieben Tagen des 
USA-Aufenthalts seien nur vier Tage einem 
eindeutigen beruflichen Anlass zuzuordnen. Deshalb 
seien nur die Kongressgebühren, Kosten für 
vier Übernachtungen und 
Verpflegungsmehraufwendungen für fünf Tage zu 
berücksichtigen. Das Finanzgericht erkannte darüber 
hinaus auch die Kosten des Hin- und Rückflugs zu 4/7 
als Werbungskosten an. Dagegen wandte sich das Fi-
nanzamt mit der Revision und machte geltend, die 
Aufteilung der Flugkosten weiche von der ständigen 
Rechtsprechung des BFH ab. Der für diese Revision zuständige VI. Senat des BFH 
rief den Großen Senat des BFH an mit dem Ziel, das 
angefochtene Urteil des Finanzgerichts hinsichtlich der 
Aufteilung der Flugkosten zu bestätigen. 

Der Große Senat ist der Auffassung des vorlegenden 
Senats gefolgt: Aufwendungen für die Hin- und Rück-
reise bei gemischt beruflich (betrieblich) und privat 
veranlassten Reisen können grundsätzlich in abzieh-
bare Werbungskosten oder Betriebsausgaben und 
nicht abziehbare Aufwendungen für die private Le-
bensführung nach Maßgabe der beruflich und privat 
veranlassten Zeitanteile der Reise aufgeteilt werden, 
wenn die beruflich veranlassten Zeitanteile fest stehen 
und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Das 
unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Veranlas-
sungsbeiträge kann es jedoch im Einzelfall erfordern, 
einen anderen Aufteilungsmaßstab heranzuziehen 
oder ganz von einer Aufteilung abzusehen. 

Ein Abzug der Aufwendungen kommt nach der Ent-
scheidung des Großen Senats nur dann insgesamt 
nicht in Betracht, wenn die - für sich gesehen jeweils 
nicht unbedeutenden - beruflichen und privaten Veran-
lassungsbeiträge (z. B. bei einer beruflich/privaten 
Doppelmotivation für eine Reise) so ineinandergreifen, 
dass eine Trennung nicht möglich ist, wenn es also an 
objektivierbaren Kriterien für eine Aufteilung fehlt. 

Damit hat der Große Senat die bisherige Rechtspre-
chung aufgegeben, die der Vorschrift des § 12 Nr. 1 
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ein allgemeines 
Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt veranlass-
te Aufwendungen entnommen hatte. Ein solches Auf-
teilungs- und Abzugsverbot, das die Rechtsprechung 
in der Vergangenheit ohnehin in zahlreichen Fällen 
durchbrochen hatte, lässt sich nach Auffassung des 
Großen Senats dem Gesetz nicht entnehmen. Dies 
kann Auswirkungen auch auf die Beurteilung anderer 
gemischt veranlasster Aufwendungen haben. 

Von der Änderung der Rechtsprechung sind allerdings 
solche unverzichtbaren Aufwendungen für die Lebens-
führung nicht betroffen, die durch die Vorschriften zur 
Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums 
pauschal abgegolten oder als Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen abziehbar sind (z. B. 
Aufwendungen für bürgerliche Kleidung oder für eine 
Brille).  

 


